
wäre aber sicher falsch anzunehmen, daß diese Gegenstände auch im alltäglichen Handel 
eine große Rolle gespielt hätten. 

Die bisher genannten Turkvölker hatten im Rahmen der byzantinischen Politik nur eine 
vorübergehende Bedeutung. Anders war die Rolle der Bulgaren, die 681 zu fest ansässigen 
Nachbarn der Byzantiner geworden waren. Die Handelsbeziehungen zum ersten Bulgarischen 
Reich, das als überwiegend turkbulgarischer Staat in diesem Beitrag allein interessiert, sind 
schon mehrfach Gegenstand von Untersuchungen gewesen15. Aber trotz der konstanten Nähe 
zum byzantinischen Reich sind konkrete Hinweise selten. Von einem ersten Vertrag mit 
Handelsklauseln hören wir aus der Zeit zwischen 715 und 71716. Im Rahmen dieses Frieden­
sschlusses erhält der bulgarische Khan Kleidungsstücke (έσθήτΐ?) und rot gefärbte 
Lederstücke (κόκκινα δέρματα) im Wert bis zu 30 Goldpfund. Auch hier handelt es sich um 
Luxusgegenstände fur den bulgarischen Hof, die nicht als Beispiele für den gewöhnlichen 
Handel zwischen den beiden Ländern herangezogen werden können. Allerdings ist in diesem 
Vertrag auch allgemein von εμπορευόμενοι, also Händlern, die Rede, welche gegenseitig im 
Besitz von einer Art Pässen sein müssen (der Text spricht von σιγίλλια und σφραγίδες), 
andernfalls die Waren beschlagnahmt werden. Trotz des Schweigens der Quellen scheinen 
rege und finanziell einträgliche Handelsverbindungen bestanden zu haben. Dies können wir 
aus dem bekannten Bruch der Vereinbarungen auf byzantinischer Seite im Jahr 893 schließen, 
der zu einem richtiggehenden Handelskrieg führte17. Der Bulgarienhandel (oder ein Teil 
dessen) wurde nämlich von Konstantinopel nach Saloniki verlegt und außerdem zwei 
Kaufleuten aus dem Thema Hellas übertragen. Dies hatte vermutlich finanzielle 
Verschlechterungen für die Bulgaren zur Folge, welche das kriegerische Eingreifen des bulgari­
schen Zaren auslösten. Doch bleibt der Grund der Verlegung des Handels weiterhin unklar, 
zumal der Schwerpunkt des bulgarischen Reiches mit der Hauptstadt Preslav doch in 
Thrakien und im Schwarzmeerraum lag18. Der Geschichtsschreiber Johannes Kameniates 
hebt die Bedeutung des Handels mit den Bulgaren hervor, ohne einzelne Produkte zu erwäh­
nen19, und betont dabei besonders, daß die durch die Christianisierung (863) entstandene pax 
bulgarica den wirtschaftlichen Verbindungen der Stadt besonders zugute gekommen sei20. Da 
der Bericht des Kameniates die Situation unmittelbar vor dem Araberangriff 904 schildert, 
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unter Kaiser Thcodosios III. (715-717) geschlossen wurde, sollten 812/13 von Kaiser Michael I. erneuert werden und 
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war. 
Ioanms СлттШае de expúgnateme Tbessalonieae, ree. G, Böhlig. (Berlin, 1973), 8, lin. 84-95. Kameniates erwähnt den 
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